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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
EU Europäische Union
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
ZGB Zivilgesetzbuch
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
EpG Epidemiengesetz
GAV Gesamtarbeitsvertrag
OR Obligationenrecht
BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung
EPD Eidgenössisches Politisches Departement
RAV Regionale Arbeitsvermittlungszentren
AVEG Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von

Gesamtarbeitsverträgen
EFAS Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen
EPD Elektronisches Patientendossier
BGÖ Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
SMVS Swiss Medicines Verification System
NSK Nationale Strategie gegen Krebs
EKP Eidgenössische Kommission für Pandemievorbereitung und -bewältigung

DFJP Département fédéral de justice et police
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
CdG Les Commissions de gestion
EPF École polytechnique fédérale
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
OFS Office fédéral de la statistique
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
UE Union européenne
DFI Département fédéral de l'intérieur
CC Code civil
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
AOS Assurance obligatoire des soins
LEp loi sur les épidémies
CCT Convention collective de travail
CO Code des obligations
OFAE Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
DPF Département politique fédéral
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ORP Offices régionaux de placement
LECCT Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la

convention collective de travail
EFAS Financement uniforme des prestations dans le domaine ambulatoire et

stationnaire
DEP Dossier électronique du patient
LTrans Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration
SMVS Swiss Medicines Verification System
SNC Stratégie nationale contre le cancer
CFP Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de

pandémie
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Ein Anliegen aus der Beratung der zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes bezüglich
der «Swiss National Covid-19 Science Task Force», kurz Swiss Covid Task Force, nahm
Erich Ettlin (mitte, OW) im Juni 2021 in einer Motion auf, jedoch ohne die Swiss Covid
Task Force ausdrücklich zu erwähnen. Er forderte die Anpassung der rechtlichen
Grundlage zu den Beratungsgremien des Bundesrates im Falle einer Epidemie.
Demnach solle der Bundesrat während der besonderen oder ausserordentlichen Lage
gemäss EpG verwaltungsexterne Gremien mit dem nötigen Fachwissen einsetzen und
mandatieren können. Neu sollen diese Gremien dem Kommissionsgeheimnis
unterliegen und nur entsprechend eines «im Voraus festgelegte[n]
Kommunikationskonzepts» kommunizieren, wie es verschiedene Anträge auch in der
Frühjahressession 2021 für die Swiss Covid Task Force gefordert hatten. «Vor sich
selbst konstituierenden, einseitig-ausgerichteten und erst noch politischen Gremien ist
Abstand zu halten», verlangte Ettlin. Der Bundesrat betonte in seiner Stellungnahme,
dass er die Möglichkeit zur Einberufung solcher Gremien bereits habe, und verwies
dabei auf die Swiss Covid Task Force sowie auf die «Taskforce BAG Covid-19», welche
im Rahmen der Covid-19-Pandemie ebenfalls bereits tätig sei. Er lehne die Motion zu
diesem Zeitpunkt ab, da vorgängig eine systematische Auswertung des
Krisenmanagements in der aktuellen Pandemie nötig sei – und aktuell auch
durchgeführt werde. Er werde allfällig nötige Änderungen dem Parlament als Revision
des EpG vorlegen. In der Herbstsession 2021 entschied der Ständerat auf
Ordnungsantrag Fässler (mitte, AI) stillschweigend, die Motion der
Geschäftsprüfungskommission zur Vorberatung zuzuweisen, da diese auch mit der
Evaluation des Krisenmanagements betraut sei. 1

MOTION
DATE: 27.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Jakob Stark (svp, TG) verlangte per Motion, dass die Führungsstruktur des Bundesrats
krisenresilienter werden soll. Die Covid-19-Pandemie habe gezeigt, dass die
Krisenführung optimiert werden könne. Die Entscheidungen der Regierung seien
teilweise einseitig «von epidemiologischen Gesichtspunkten» geleitet gewesen.
Gesundheit, Wirtschaft und Finanzen seien vernachlässigt worden. Mit einem
interdepartementalen Bundesratsausschuss und einem ausbalancierten Führungsstab
aus verschiedenen Fachkräften, der bereits in einer normalen Lage ernannt werden
müsste, könnte eine ausgeglichenere Entscheidungsgrundlage geschaffen werden,
begründete Stark seinen Vorstoss. 
Der Bundesrat erklärte, dass er eine Verbesserung der Führungsstrukturen in
Krisenzeiten ebenfalls als notwendig erachte. Er werde dies sorgfältig evaluieren, gebe
aber zu bedenken, dass es zu früh sei, bereits heute Gesetzesgrundlagen dafür zu
schaffen, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfehle. 
In der Ratsdebatte verlangte Daniel Fässler (mitte, AI) mittels Ordnungsantrag, die
Motion zusammen mit einer Motion Ettlin (mitte, OW; Mo. 21.3956), mit der gesetzliche
Grundlagen für ein Beratungsgremium im Krisenfall geschaffen werden sollen, an die
zuständige GPK zur Vorprüfung zuzuweisen. Die GPK untersuche die Bewältigung der
Corona-19-Krise detailliert und beziehe dort auch die Führungsstruktur mit ein. Er
schlage vor, den GPK-Bericht abzuwarten und die beiden Motionen noch nicht zu
beraten, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Dieser Vorschlag wurde von der
Kantonskammer stillschweigend angenommen. 2

MOTION
DATE: 27.09.2021
MARC BÜHLMANN

Nachdem die GPK-SR die beiden Motionen von Erich Ettlin (mitte, OW; Mo. 21.3956)
und von Jakob Stark (svp, TG; Mo. 21.3722) eingehend beraten hatte, empfahl sie beide
zur Ablehnung. Die Idee der Vorstösse war es, die Führungsstruktur des Bundesrats
krisenresilient zu machen, indem in einem Krisenfall Gremien oder Ausschüsse
eingesetzt werden könnten, die den Bundesrat beraten und unterstützen. In der
Ratsdebatte während der Wintersession 2022 begründete Matthias Michel (fdp, ZG) die
ablehnende Position der GPK-SR: Die Anliegen seien in der Zwischenzeit überholt. Es
seien seit der Einreichung der beiden Vorstösse zahlreiche Motionen und Postulate
überwiesen und Berichte dazu verfasst worden – darunter auch spezifisch zur Frage
der Einbindung von Fachgremien in Krisenzeiten. Die Kommission habe sich zwar

MOTION
DATE: 12.12.2022
MARC BÜHLMANN
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überlegt, die beiden Motionen zu sistieren und das revidierte Epidemiengesetz
abzuwarten, habe aber darin keinen Mehrwert erkannt. In der Folge zog Erich Ettlin
seine Motion noch während der Debatte zurück. Die Motion von Jakob Stark wurde
ohne Abstimmung abgelehnt. 3

Im Oktober 2022 empfahl die GPK-SR die beiden Motionen von Erich Ettlin (mitte, OW;
Mo. 21.3956) und von Jakob Stark (svp, TG; Mo. 21.3722), welche die Führungsstruktur
des Bundesrats krisenresilient machen wollten, indem in einem Krisenfall Gremien
oder Ausschüsse eingesetzt werden könnten, zur Ablehnung. In der Zwischenzeit sei
das Anliegen überholt, begründete Matthias Michel (fdp, ZG) die ablehnende Position
der GPK-SR in der Wintersession 2022. Seit der Einreichung der beiden Vorstösse seien
zahlreiche Motionen und Postulate überwiesen und Berichte dazu verfasst worden. In
der Folge zog Erich Ettlin seine Motion noch während der Debatte zurück. Die Motion
von Jakob Stark wurde ohne Abstimmung abgelehnt. 4

MOTION
DATE: 12.12.2022
MARC BÜHLMANN

Economie

Politique économique

Politique économique

Lors de la session d'hiver, une motion de Thierry Burkart (plr, AG) visant à renforcer les
fondations de famille suisses en supprimant l'interdiction des fondations d'entretien a
été acceptée par le Conseil des Etats. Avec cet objet, l'objectif du sénateur argovien
est de permettre la transmission graduelle du patrimoine familial aux descendants,
évitant le recours à des trusts étrangers. 
Lors des délibérations, Martin Schmid (plr, GR) a expliqué, au nom de la majorité de la
commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE), qu'avec le rejet du
trust et de la motion 18.3383, il n'existe toujours pas, en Suisse, de moyen de planifier
la succession et la gestion du patrimoine de cette manière. Le sénateur libéral-radical a
rappelé qu'actuellement, les citoyennes et citoyens doivent recourir à des juridictions
étrangères et acceptées en Suisse, ce qui entraine des craintes liées à la fraude fiscale
et au blanchiment d'argent, malgré l'échange automatique d'informations. L'élu grison
a également rappelé que la motion Burkart propose de lever l'interdiction des
fondations familiales en Suisse en modifiant ou en abrogeant l'article 335 du code civil
(CC). Schmid a souligné que les fondations familiales ont été considérées comme une
alternative viable au trust anglo-saxon, et que celles-ci existent déjà en Suisse, mais
avec des objectifs limités. L'idée serait donc de permettre des objectifs plus larges,
notamment en autorisant les fondations familiales d'entretien. Le rapporteur de la CAJ-
CE a finalement souligné que la proposition permettrait de combler une lacune
existante dans la loi suisse. Au nom de la minorité de la commission, Heidi Z'graggen
(centre, UR) a exprimé des réserves quant à l'adoption de la motion. La sénatrice
centriste a en effet suggéré de clarifier la question par le biais d'un postulat, affirmant
que la proposition de fondation familiale est plus complexe qu'elle ne le semble et
pourrait être source d'abus. L'élue uranaise a également souligné la nécessité de
réglementations approfondies et prudentes en raison de la complexité et des
implications dans différents domaines du droit. Pour sa part, Erich Ettlin (centre, OW) a
également soutenu la motion, soulignant l'efficacité des fondations étrangères et la
nécessité de proposer une solution similaire en Suisse. Le centriste a partagé son
expérience en tant que fiscaliste, soulignant que les arguments contre la motion ne
tiennent pas compte des garanties fiscales existantes et qu'il serait logique de
permettre aux citoyens et citoyennes suisses de régler leurs affaires sur le plan
successoral de manière efficace.
Le Conseil fédéral, représenté par Elisabeth Baume-Schneider, a recommandé le rejet
de la motion. L'exécutif a en effet souligné la nécessité d'une révision globale du droit
des fondations afin d'assurer la transparence internationale et d'éviter des inégalités
de traitement. Le Conseil fédéral se réserve également le droit de proposer un mandat
d'examen pour étudier d'éventuelles modifications dans la législation sur le droit des
fondations et la fiscalité. Lors du vote, la motion a été adoptée par la chambre haute
par 31 voix pour et 12 voix contre ; seuls les élu.e.s du PS et des Vert-e-s ont voté
contre. 5

MOTION
DATE: 12.12.2023
LLOYD FLETCHER
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Politique structurelle

Der Ständerat wies in der Sommersession 2022 stillschweigend eine Motion Ettlin
(mitte, OW) betreffend die Kundengeldabsicherung in der Tourismusbranche der
zuständigen RK-SR zur Vorberatung zu. Der Motionär forderte, dass der Staat für die
Stiftung Gesetzlicher Garantiefonds der Schweizer Reisebranche – eine Institution der
Schweizer Reisebranche in Umsetzung des Pauschalreisegesetzes –  bürgt oder eine
Garantie für Forderungen von Dritten ihr gegenüber gewährt. Die Branche sei infolge
der Corona-Pandemie arg gebeutelt worden und es drohe, dass der Fonds nicht
ausreiche, um die gesetzlich geforderte Rückzahlung von Reiseausgaben von
Endkundinnen und Endkunden im Falle eines Konkurses eines Reiseveranstalters zu
gewährleisten. Der Bundesrat hatte im Vorfeld die Ablehnung der Motion beantragt und
argumentiert, dass nicht der Staat – und damit die Steuerzahlenden – für diese
privatwirtschaftliche Aufgabe aufkommen dürften. Wie Ruedi Noser (fdp, ZH) im Rat
beantragte, solle sich die zuständige Kommission mit der Forderung
auseinandersetzen, da es sich bei dieser um nichts anderes als um eine Staatsgarantie
für den Tourismus handle – eine sehr weitgehende Forderung, was auch die anderen
Ratsmitglieder so beurteilten. 6

MOTION
DATE: 08.06.2022
MARCO ACKERMANN

Finances publiques

Impôts indirects

In der Wintersession 2021 behandelte der Ständerat die Motion Ettlin (mitte, OW) für
eine Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte
Unternehmen bei zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten
Gesellschaften». Die WAK-SR hatte den Vorstoss im November 2021 knapp mit 4 zu 4
Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid von Präsident Pirmin Bischof (mitte,
SO) zur Annahme empfohlen. Die Vorlage müsse aber so umgesetzt werden, dass kein
«Dividend Stripping» – eine Praxis zur Umgehung der Verrechnungssteuer – möglich
sei, forderte die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG)
anerkannte hingegen die Problematik nicht und erachtete die Motion lediglich als
weiteren Vorteil für die Unternehmen, als Gefahr einer Steuerumgehung sowie als
Möglichkeit für beträchtliche Steuerausfälle. In der Ständeratsdebatte in der
Wintersession erachtete auch Finanzminister Maurer die aktuelle Lösung als besser
«für die Schweiz und ihre Steuereinnahmen» und sprach sich im Namen des
Bundesrates gegen die Änderung aus. Mit 23 zu 17 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) nahm
der Ständerat die Motion dennoch an. 7

MOTION
DATE: 13.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2022 setzte sich die WAK-NR mit der Motion Ettlin (mitte, OW) für eine
Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte Unternehmen bei
zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften»
auseinander. Die Kommissionsmehrheit erachtete die Umsetzung der Motion als
«regelrechten Blindflug» und fürchtete insbesondere das sogenannte Dividend
Stripping, bei dem eine Aktie kurz vor der Dividendenzahlung verkauft und kurz darauf
wieder zurückgekauft wird, um auf diese Weise Steuern zu hinterziehen. Folglich
beantragte die Mehrheit der WAK die Motion zur Ablehnung und reichte stattdessen ein
gleichlautendes Kommissionspostulat ein, das eine «Auslegeordnung zur
schweizerischen Besteuerungspraxis» in diesem Bereich sowie zu ihren Problemen und
zu möglichen Lösungen aufzeigen soll. Eine Minderheit Walti (fdp, ZH) wollte die Motion
weiterverfolgen, bei ihrer Umsetzung aber ausdrücklich Massnahmen gegen Dividend
Stripping einbauen. In der Herbstsession 2022 lehnte der Nationalrat die Motion mit
105 zu 77 Stimmen ab, sprach sich aber stillschweigend für Annahme des
Kommissionspostulats, das gleichzeitig behandelt wurde, aus. Einzig die Mitglieder der
SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion stimmten der Motion zu. Diese ist somit erledigt. 8

MOTION
DATE: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic aérien

Parallel zur Motion 21.3020 der KVF-NR reichte Erich Ettlin (mitte, OW) im März 2021 im
Ständerat eine fast gleichlautende Motion ein, die ebenfalls die Schaffung einer
nationalen Berufspilotenlizenz forderte. Diese solle in Einklang mit dem
Luftverkehrsabkommen, das die Schweiz und die EU abgeschlossen haben, stehen und
es den Pilotinnen und Piloten erlauben, bis zum 65. Altersjahr zu fliegen. Ettlin
begründete seinen Vorstoss mit der EU-Verordnung Nr. 1178/2011, welche in das
Luftverkehrsabkommen integriert worden war. Gemäss dieser Verordnung sei es den
Pilotinnen und Piloten nur bis zum 60. Altersjahr erlaubt, im gewerblichen Luftverkehr
tätig zu sein. Diese Altersgrenze sei willkürlich und wenig sinnvoll. Bis zum Januar 2020
habe die Schweiz bei der EU-Kommission eine Ausnahmeregelung bezüglich der
Alterslimite erhalten. Auf dieses Datum hin habe sich die EU jedoch gegen die
Weiterführung dieser Ausnahmeregelung ausgesprochen. Da es wenig wahrscheinlich
erscheine, dass es in der EU in naher Zukunft zu einer Änderung der betreffenden
Verordnung komme, müsse die Schweiz selber eine nationale Berufspilotenlizenz
schaffen. 
Der Vorstoss wurde in der Sommersession 2021 im Stöckli behandelt und stiess dabei
auf Wohlwollen. Bundesrätin Sommaruga argumentierte vergeblich, dass mit der
aktuellen Regelung – anders als von den Ständeräten Ettlin und Dittli (fdp, UR) beteuert
– kein wirkliches Berufsverbot für Pilotinnen und Piloten vorliege. Es sei den über 60-
Jährigen gemäss der entsprechenden EU-Verordnung bloss nicht erlaubt, in einem
Einzel-Cockpit Personen und Güter gewerbsmässig zu transportieren. Die Motion
schaffe aber Probleme, weil ihre Umsetzung zu einem Vertragsbruch mit der EU führen
würde. Diese habe gemäss Sommaruga bereits signalisiert, «dass im Rahmen des
Luftverkehrsabkommens kein Spielraum für die Schaffung einer nationalen
Berufspilotenlizenz bestehe» und dass sie im Falle der Umsetzung geeignete
Ausgleichsmassnahmen ergreifen werde. Sommaruga rief deshalb dazu auf, die Motion
nicht zu unterstützen. Für die Schweizer Luftfahrtbranche stehe insgesamt zu viel auf
dem Spiel. Die Worte der Verkehrsministerin vermochten jedoch die Mehrheit nicht zu
überzeugen; mit 24 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die kleine Kammer den
Vorstoss an. 9

MOTION
DATE: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Politique sociale

Population et travail

Population et travail

In der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion der WAK-
NR, die den Bundesrat beauftragen wollte, Massnahmen zu ergreifen, damit die
Jahresberichte der paritätischen Kommissionen der für allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträge (GAV), bestehend aus Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, veröffentlicht werden. Zudem verlangte die Motion, dass die
Kommissionen die Zweckbestimmungen der Mittel im Fondskapital und ihre
Verwendung dokumentieren. Kommissionssprecher der Schwesterkommission, Erich
Ettlin (mitte, OW), empfiehl in Namen der Kommissionsmehrheit, die Motion
anzunehmen. Obwohl die Jahresrechnungen der paritätischen Kommissionen gemäss
BGÖ schon heute eingesehen werden könnten und das SECO seine Aufsichtsfunktion
über diese bereits verstärkt hätte, ziele die Motion darüber hinaus darauf ab, die
Verwaltungskosten und die Zweckbestimmung und Verwendung der finanziellen Mittel
im Fondskapital offenzulegen, so Ettlin. Sie unternehme damit dennoch einen weiteren
Schritt Richtung Transparenz. Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) verzichtete am Ende
der Debatte trotz seiner ablehnenden Position auf eine Abstimmung, da der Bundesrat
der Meinung war, die Forderungen der Motion ohne eine Gesetzesänderung erfüllen zu
können. Die Motion wurde somit angenommen. 10

MOTION
DATE: 25.03.2022
GIADA GIANOLA
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Marché du travail

Im Dezember 2021 reichte Ständerat Erich Ettlin (mitte, OW) eine Motion ein, die den
Bundesrat beauftragen wollte, die Stellenmeldepflicht wieder auf diejenigen
Berufsarten zu beschränken, die eine schweizweite Arbeitslosenquote über 8 Prozent
aufweisen. Nach der Senkung des Schwellenwertes im Jahr 2020 von 8 auf 5 Prozent sei
die Anzahl meldepflichtiger Berufe kontinuierlich gestiegen. Da die Meldepflicht aber
einen grossen administrativen Aufwand für die Unternehmen und Arbeitgebenden
bedeute, solle der entsprechende Schwellenwert wieder erhöht werden. Der Bundesrat
erläuterte, dass die Anzahl meldepflichtiger Berufe mit der Höhe der Arbeitslosigkeit
zusammenhänge und somit vor allem aufgrund der Covid-19-Pandemie angestiegen sei.
Zudem sei der administrative Aufwand für die Unternehmen durch verschiedene
Massnahmen reduziert worden. Bis Ende März 2024 werde das EJPD überdies eine
«Gesamtschau zur Umsetzung aller bereits ergriffenen Massnahmen zur Förderung des
inländischen Arbeitskräftepotenzials» erstellen. 
Im Rahmen der Frühlingssession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion.
Ständerat Damian Müller (fdp, LU) stellte nach Absprache mit Motionär Ettlin den Antrag
auf Zuweisung an die WAK-SR, damit diese die Motion vorprüfen kann. Gemäss Müller
sei eine genauere Auseinandersetzung mit der Forderung nötig, um die
Stellenmeldepflicht und die Erhebung der Arbeitslosenquote detailliert zu prüfen.
Stillschweigend hiess der Ständerat den Ordnungsantrag gut und wies die Motion der
Kommission zur Vorberatung zu. 11

MOTION
DATE: 17.03.2022
GIADA GIANOLA

Nachdem im August 2022 die WAK-SR die Verwaltung beauftragt hatte, verschiedene
Aspekte eingehend zu untersuchen und die Funktionsweise des derzeitigen Systems bis
zum Frühjahr 2023 darzustellen, beriet sie im April 2023 die Motion Ettlin (mitte, OW)
für eine Beschränkung der Stellenmeldepflicht auf diejenigen Berufsarten, die eine
schweizweite Arbeitslosenquote über 8 Prozent aufweisen. Sie beantragte mit 8 zu 1
Stimmen (bei 4 Enthaltungen), den Vorstoss abzulehnen.
Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Sommersession 2023 mit der Motion.
Kommissionssprecher Primin Bischof (mitte, SO) betonte in der Debatte, dass sich das
Instrument der Stellenmeldepflicht in vielen Kantonen bewährt habe. Das Instrument
sei relativ jung und man solle deshalb vorerst abwarten, wie sich die Arbeitslosenquote
und die Anzahl der von den RAV vermittelten Stellen entwickelten, bevor man den
Schwellenwert wieder erhöhe. Daraufhin zog Motionär Ettlin seine Motion zurück,
zumal das Anliegen in seinen Augen kaum Chancen auf Annahmen im Ständerat hätte.
Ettlin bat den Bundesrat, das Thema der Motion trotzdem weiterzuverfolgen. 12

MOTION
DATE: 26.08.2022
GIADA GIANOLA

Protection des travailleurs

Im Dezember 2020 reichte Diana Gutjahr (svp, TG) eine Motion ein, mit der sie den
Bundesrat beauftragen wollte, das Bundesgesetz über die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen zu ändern. Einerseits
sollten die Bestimmungen zu Mindestlohn, 13. Monatslohn und Ferienanspruch
anderslautenden kantonalen Bestimmungen vorgehen. Andererseits sollten GAV
gleichzeitig die Rechtsgleichheit nicht verletzen und dem zwingenden Recht des
Bundes nicht widersprechen dürfen. Ursprung der Forderung war ein
Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2017, wonach der im Kanton Neuchâtel
geltende Mindestlohn Vorrang gegenüber dem schweizweit allgemeinverbindlich
erklärten GAV besitzt. Gemäss der Motionärin habe dieser Entscheid zu
Rechtsunsicherheit unter Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten GAV
geführt. Ein ähnliches Anliegen reichte tags darauf Ständeratsmitglied Erich Ettlin
(mitte, OW; Mo. 20.4728) ein. Der Bundesrat beantragte die Motion Gutjahr zur
Ablehnung, da damit die kantonale Kompetenz, sozialpolitische Regelungen zu
definieren, eingeschränkt würde. Zudem sei es problematisch, wenn GAV als
Vereinbarungen zwischen privaten Parteien kantonalen Gesetzen, die im Vergleich zu
allgemeinverbindlich erklärten GAV eine höhere «demokratische Legitimation»
besitzen, vorgehen sollten. Im Dezember 2022 wurde die Motion Gutjahr
abgeschrieben, da sie nicht innerhalb der zweijährigen Frist behandelt worden war. 13

MOTION
DATE: 16.12.2022
GIADA GIANOLA
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Droit du travail

Im Dezember 2020 reichte Erich Ettlin (mitte, OW) eine Motion ein, mit der er dafür
sorgen wollte, dass allgemeinverbindlich erklärte GAV gegenüber kantonalen
Regelungen Vorrang hätten. Zudem müssten GAV die Rechtsgleichheit und das
zwingende Bundesrecht einhalten. Begründet wurde die Motion mit einem
Bundesgerichtsurteil von 2017, wonach Mindestlöhne im Kanton Neuenburg auch in
Branchen angewendet werden können, die einen allgemeinverbindlich erklärten GAV
kennen. Eine Aushebelung der GAV sei zudem beim Mindestlohn, beim 13. Monatslohn
und dem Ferienanspruch möglich, weshalb diese Bereiche im AVEG neu geregelt
werden müssten. Der Bundesrat empfahl die Motion im Februar 2021 zur Ablehnung, da
kantonale Gesetze eine höhere demokratische Legitimation aufwiesen als ein GAV als
privatrechtliche Vereinbarung. Gemäss OR gehe zwingendes kantonales Recht überdies
einem GAV vor. Hingegen lägen Bestimmungen bezüglich eines 13. Monatslohns oder
Ferien nicht im Kompetenzbereich der Kantone, sondern des Bundes. 
Im Rahmen der Debatte in der Frühjahrssession 2021 schlug Ständerat Christian Levrat
(sp, FR) mittels Ordnungsantrag vor, die Motion zur Vorprüfung an die WAK-SR zu
überweisen. Damit könne das Thema des GAV und der Mindestlöhne zusammen mit
ähnlichen Aspekten, etwa der Flexibilisierung der Arbeitszeit und dem Lohnschutz,
besprochen werden. Ständerat Ettlin zeigte sich mit dem Vorschlag von Levrat
einverstanden und der Ständerat stimmte der Überweisung stillschweigend zu. 14

MOTION
DATE: 18.03.2021
GIADA GIANOLA

Eine von Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) eingereichte Motion wollte den Bundesrat
beauftragen, das Arbeitsrecht so anzupassen, dass Arbeitnehmende und
Arbeitgebende flexibel Homeoffice praktizieren beziehungsweise anbieten können.
Konkret schlug Wicki verschiedene Änderungen vor: So wollte er unter anderem den
Begriff «Homeoffice» möglichst einfach und unabhängig davon, ob die
Arbeitnehmenden teilweise, regelmässig oder unregelmässig von zu Hause aus arbeiten,
definieren. Arbeitnehmende sollten schriftlich ihr Einverständnis für Homeoffice geben
können, zudem sollten sie Arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten «unter Wahrung der
betrieblichen Notwendigkeiten» selbstständig festlegen können. Entsprechend sollten
im Homeoffice auch keine Bewilligung für Nacht- und Sonntagsarbeit oder ein
Lohnzuschlag nötig sein, sofern die Arbeitnehmenden die Arbeit nach ihrem freien
Ermessen zu diesen Zeiten leisten. Diese Flexibilisierung der Arbeitszeit helfe bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, argumentierte Wicki.
Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen, da diese Fragen bereits in der
parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt würden.
Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Wintersession 2021 mit dieser Motion.
Mittels Ordnungsantrag beantragte Erich Ettlin (mitte, OW), die Motion der WAK-SR zur
Vorprüfung zuzuweisen, da sich die Kommission bereits mit anderen Vorstösse zum
gleichen Thema beschäftigte (Pa. Iv. 16.414, Mo. 21.3686, Pa. Iv. 16.484). Sowohl Motionär
Wicki als auch der Ständerat insgesamt unterstützten diesen Ordnungsantrag. Hannes
German (svp, SH) bat jedoch darum, zukünftig auf solche Vorstösse oder auf ihre
Zuweisung an die Kommissionen zu verzichten, um diese nicht zu überlasten. Der
Ständerat sollte «in der Lage sein [...], über einfache Fragen zu entscheiden». 15

MOTION
DATE: 15.12.2021
GIADA GIANOLA

Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Ständerat nochmals mit der
Motion von Ständerat Eich Ettlin (mitte, OW) nachdem diese im WAK-SR beraten
worden war. Kommissionssprecher Alex Kuprecht (svp, SZ) erklärte, dass die Mehrheit
der Kommission als problematisch erachtete, Gesamtarbeitsverträge dem kantonalen
Recht vorzuziehen, da Gesamtarbeitsverträge private Vereinbarungen darstellen, die
nicht auf der gleichen demokratischen Legitimation basieren wie Mindestlöhne. Diese
würden von den Kantonen basierend auf demokratischen Entscheidungen der
kantonalen Bevölkerung eingeführt. Aus diesem Grund wolle die Mehrheit der
Kommission verhindern, dass in die kantonale Souveränität eingegriffen werde. Die
Kommissionsminderheit befürchte hingegen, dass es für die Betriebe schwierig
nachvollziehbar ist, einer privatrechtlichen Vereinbarung wie einem GAV aufgrund eines
Bundesratsbeschlusses zwingend zu unterstehen und gleichzeitig die öffentlichen
rechtlichen kantonale Bedingungen einzuhalten. Bundesrat Parmelin (svp, VD)
präzisierte im Rahmen der Debatte, dass ein GAV ein Vertrag zwischen privaten
Akteuren sei und auch dann ein privater Vertrag bleibe, wenn er schweizweit für
allgemeinverbindlich erklärt werde. Der Ständerat nahm die Motion schliesslich mit 28
zu 16 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 16

MOTION
DATE: 14.06.2022
GIADA GIANOLA
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Im Rahmen der Wintersession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion
von Ständerat Erich Ettlin (mitte, OW), die den Bundesrat beauftragen wollte,
allgemeinverbindlich erklärte GAV zu Mindestlöhnen oder Ferienansprüchen gegenüber
kantonalen Regelungen als vorrangig zu erklären. Zuvor hatte die WAK-NR mit 11 zu 10
Stimmen beantragt, die Motion anzunehmen. Einen bundesrätlichen Vorschlag auf
Änderung der Motion hatte sie mit demselben Stimmverhältnis abgelehnt. In insgesamt
34 Wortmeldungen tauschten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte in der Folge
zu dieser Frage aus. Kommissionssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) betonte in der
Debatte, dass der geografische Geltungsbereich der GAV weiter gefasst sei als derjenige
der kantonalen gesetzlichen Bestimmungen – Erstere gelten für die ganze Schweiz oder
für mehrere Kantone. Deswegen sollen die GAV Vorrang gegenüber kantonalen
Regelungen geniessen. Eine Minderheit Wermuth (sp, ZH) beantragte die Ablehnung der
Motion. Der Minderheitensprecher argumentierte, dass die kantonalen Regelungen
durch direktdemokratische Entscheidungen der kantonalen Stimmbevölkerung
legitimiert seien und aus diesem Grund Vorrang gegenüber den Regelungen im GAV
hätten, die einen Vertrag zwischen privaten Akteuren darstellten, wie Bundesrat Guy
Parmelin ergänzte. Folglich verstosse ein Vorrang der allgemeinverbindlichen GAV
gegenüber den kantonalen Regelungen gegen die den Kantonen durch die Verfassung
übertragenen Kompetenzen. Trotz dieses Einwandes des Bundesrates nahm der
Nationalrat die Motion mit 95 zu 93 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp an. Unterstützt
wurde sie von der SVP-, der FDP- und der Mitte-Fraktion. 17

MOTION
DATE: 14.12.2022
GIADA GIANOLA

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Stillschweigend lehnte der Ständerat in der Herbstsession 2021 die Motion der
FDP.Liberalen-Fraktion «Mehr qualitativer und quantitativer Wettbewerb im
Spitalbereich dank Wahlfreiheit der Patienten» ab. Diese wollte die Patientinnen und
Patienten finanziell entschädigen, wenn sie sich für ein günstigeres Spital entscheiden.
Dadurch werde der Wettbewerb zwischen den Spitälern angekurbelt, was wiederum
dazu führe, dass diese effizienter arbeiteten. Das Stöckli folgte mit seiner Entscheidung
seiner SGK, die im Vorfeld mit 8 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) die Ablehnung des
Vorstosses beantragt hatte. Kommissionssprecher Erich Ettlin (mitte, OW) begründete
die Haltung der Kommission damit, dass die Verwaltung auf Anfrage, was denn am KVG
im Kontext der Motion zu ändern sei, keine konkrete Antwort habe geben können.
Gemäss Verwaltung bestehe überdies kein direkter Zusammenhang zwischen der neuen
Motion und dem Postulat 21.3962 der SGK-NR zum Abbau der Hürden für die Spitalwahl
ausserhalb des Wohnkantons. Daher mache es auch keinen Sinn – wie von der
Kommission als Möglichkeit in Betracht gezogen –, das Postulat abzuwarten und die
beiden Vorstösse zusammenzunehmen oder miteinander zu koordinieren. 18

MOTION
DATE: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels einer im Juni 2021 eingereichten Motion verlangte Erich Ettlin (mitte, OW) die
rasche digitale Transformation des Gesundheitswesens. Dies solle geschehen, indem
unter anderem eine Taskforce zur nationalen Steuerung aufgestellt und in
Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren eine über das EPD hinausreichende Digital-
Strategie entwickelt würde. Weiter gelte es, Leitplanken zu schaffen und das Wissen von
Hochschulen und Industrie zu nutzen, das «once-only-Prinzip» – also die einmalige
Datenerfassung – umzusetzen sowie die regulatorischen Grundlagen zu schaffen, um
Gesundheitsdaten in sämtlichen Bereichen des Gesundheitssystems papierlos
abzuwickeln. In der Ständeratsdebatte Ende September 2021 erklärte der Motionär,
dass durch eine vollständige Digitalisierung des Gesundheitswesens ungefähr CHF Mrd.
8 pro Jahr eingespart werden könnten. Die aktuellen Ansätze würden jedoch nicht
funktionieren. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sei ersichtlich geworden, dass Staaten
mit zentraler und guter digitaler Aufstellung wie Dänemark und Estland im Vorteil seien.
Es brauche in der Schweiz ebenfalls eine «zentrale Hand», um vorwärtszukommen.
Ettlin erhielt dabei Rückendeckung von Damian Müller (fdp, LU), der das EPD kritisierte.
Gesundheitsminister Berset hingegen sprach sich gegen das Anliegen Ettlins aus, da die
verfassungsrechtlichen Grundlagen dafür nicht gegeben seien. Die Steuerung der
Digitalisierung des Gesundheitswesens falle nicht in den Aufgabenbereich der
nationalen Ebene, vielmehr seien die Kantone und die Tarifpartner dafür zuständig.
Weiter sei die digitale Transformation zwar noch nicht abgeschlossen, die Covid-19-
Pandemie habe allerdings einen gewaltigen Sprung ermöglicht. Zur Veranschaulichung,
was bereits im betroffenen Bereich unternommen werde, nannte Berset etwa die
Umsetzung des überwiesenen Postulats Humbel (mitte, AG; Po. 15.4225) oder die

MOTION
DATE: 27.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Gesundheitsstrategie 2030 des Bundesrates. Nichtsdestotrotz nahm der Ständerat die
Motion mit 39 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ohne Gegenstimmen an. 19

Nachdem der Ständerat eine Motion Ettlin (mitte, OW) zur digitalen Transformation im
Gesundheitswesen im Juni 2021 trotz der ablehnenden Haltung des Bundesrates
angenommen hatte, tat es ihm der Nationalrat in der Frühjahrssession 2022 einstimmig
gleich. Damit folgte er auch seiner vorberatenden SGK. Für diese führte Ruth Humbel
(mitte, AG) aus, dass die Schweiz betreffend Digitalisierung im Gesundheitswesen im
internationalen Vergleich hinterherhinke. Es gehe nicht an, den Föderalismus als
Ausrede für dieses Defizit aufzuführen. Über das KVG könne der Bund trotz der
kantonalen Kompetenz im Bereich der Gesundheitsversorgung «steuernd einwirken
und folglich auch die notwendigen Instrumente verlangen». Gesundheitsminister
Berset erklärte vergeblich, dass neben den fehlenden nationalen Kompetenzen ein
weiterer Grund für die Ablehnungsempfehlung durch den Bundesrat darin bestehe,
dass eine Reihe an Projekten und Arbeiten im Gange seien – namentlich die nationale
Datenbewirtschaftung des BFS, die Umsetzung des Postulats 15.4225 oder das EPD –
und es daher keiner Motion bedürfe, um in diesem Bereich voranzuschreiten. 20

MOTION
DATE: 17.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Im September 2022 behandelte der Ständerat eine Motion Ettlin (mitte, OW), welche
der Motionär als «Beschleunigungsmotion» seiner bereits angenommenen Motion
21.3957 bezeichnete. Der erste Teil der neuen Motion beinhaltete die Forderung nach
der Ausarbeitung eines Masterplans, in dem Digitalisierungsziele im Gesundheitswesen
aufgeführt werden und beschrieben wird, wie sie umgesetzt werden können. Im
zweiten Teil der Motion verlangte Ettlin, dass die bereits bestehende
Arzneimitteldatenbank «Swiss Medicines Verification System (SMVS)», in der rund 72
Mio. Verpackungen registriert seien, auch für das Versorgungslückenmanagement von
Arzneimitteln verwendet werden soll. Gemäss Ettlin, der sich auf Studien von McKinsey
und der ETH berief, könnten mittels einer kompletten Digitalisierung des
Gesundheitswesens CHF 8 Mrd. eingespart werden. Gesundheitsminister Berset zeigte
sich mit der ersten Ziffer der Motion einverstanden, lehnte die zweite Ziffer indes ab.
Als Grund dafür gab er an, dass der Bundesrat gegenwärtig verschiedene Möglichkeiten
prüfe, wie man das Medikamentenmanagement verbessern könnte, um
Versorgungsengpässe zu verringern. Die Nutzung der SMVS-Daten sei zwar eine von
vielen Optionen, es sei allerdings noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen. Daher
lud er den Ständerat dazu ein, die Ziffer 1 der Motion anzunehmen, die Ziffer 2
hingegen abzulehnen. Das Stöckli liess sich vom Bundesrat allerdings nicht überzeugen
und nahm beide Ziffern an. Die erste stillschweigend, die zweite mit 23 zu 17 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen). 21

MOTION
DATE: 20.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Nationalrat setzte sich während der Sondersession im Mai 2023 mit der Motion
Ettlin (mitte, OW) «Masterplan zur digitalen Transformation im Gesundheitswesen.
Nutzung von gesetzlichen Standards und bestehenden Daten» auseinander. Für die
SGK-NR erklärten Marcel Dobler (fdp, SG) und Léonore Porchet (gp, VD), dass eine
Mehrheit der Kommission die Motion unterstütze. Allerdings habe sie an Ziffer 2,
welche die Einführung einer Datenbank zur Überwachung von Arzneimittellieferungen
beinhalte, eine Änderung vorgenommen und auf die namentliche Erwähnung der Swiss-
Medicines-Verification-System-Datenbank verzichtet. Dies solle der Verwaltung
ermöglichen, selbst über die bestmögliche Lösung bezüglich Datenbank zu
entscheiden. Thomas de Courten (svp, BL) empfahl die Motion im Namen der
Kommissionsminderheit hingegen zur Ablehnung. Er war unter anderem der Ansicht,
dass die Arbeiten zur Digitalisierung im Gesundheitswesen bereits im Gange seien und
es deshalb keiner weiterer Diskussionen, sondern der effektiven Umsetzung bedürfe.
Wie bereits in der Ständeratsdebatte befürwortete Gesundheitsminister Alain Berset
die erste Ziffer des Geschäfts, beantragte jedoch die Ablehnung der zweiten Ziffer.
Nichtsdestotrotz nahm der Nationalrat beide Ziffern an – die erste mit 132 zu 47
Stimmen (bei 1 Enthaltung), die zweite, modifizierte Ziffer mit 116 zu 59 Stimmen (bei 3
Enthaltungen). Bei beiden Abstimmungen waren es ausschliesslich respektive in erster
Linie Mitglieder der SVP-Fraktion, die sich gegen die entsprechenden Bestimmungen
aussprachen. 22

MOTION
DATE: 03.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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Mittels einer Motion wollte die SGK-SR den Bundesrat ersuchen, einen nationalen
Krebsplan auszuarbeiten, welcher auf der nationalen Strategie gegen Krebs 2014–2020
(NSK) basieren sollte. Neben dem Bund und den Kantonen sollten sich auch relevante
Organisationen und Expertinnen und Experten an der Ausarbeitung des Plans
beteiligen. In der Sommersession 2023 beugte sich der Ständerat über das Geschäft.
Als Kommissionssprecher erklärte Erich Ettlin (mitte, OW), dass in der Schweiz seit dem
Auslaufen der NSK im Jahr 2020 keine koordinierte Strategie existiere. Zwar führe die
private Vereinigung OncoSuisse die Arbeit fort, allerdings ohne Beteiligung von Bund
oder Kantonen. Aufgrund ihrer Finanzierung durch Spenden sei jedoch nicht sicher,
dass die Aktivitäten von OncoSuisse langfristig gewährleistet werden könnten. Daher
bedürfe es der staatlichen Unterstützung. Gesundheitsminister Berset unterstrich die
Herausforderung, die Krebserkrankungen für das Gesundheitswesen darstellten,
beantragte aber trotzdem die Ablehnung der Motion. Die NSK sei nach ihrem Auslaufen
in andere Strategien integriert worden, so komme etwa auch der nationalen Strategie
zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten, zu denen auch Krebs zähle, eine
bedeutende Rolle zu. Zentral für die Verbesserung der Datensituation sei zudem die
Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Registrierung von Krebserkrankungen
gewesen. Es existierten folglich bereits gut funktionierende Massnahmen. Die kleine
Kammer schienen diese Worte nicht zu überzeugen. Mit 28 zu 0 Stimmen (bei 1
Enthaltung) sprach sie sich für die Motion aus. 23

MOTION
DATE: 06.06.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Médecins et  personnel soignant

Die Motion «Keine mengenbezogenen Lohnanreize für Spitalärzte» von Jörg Mäder
(glp, ZH) stand in der Sommersession 2023 auf der Traktandenliste der Ständerats. Für
die Mehrheit der SGK-SR tat Erich Ettlin (mitte, OW) zwar die Unterstützung für das
Anliegen kund, beantragte aber gleichzeitig die Ablehnung des Geschäfts. Er
begründete diese Haltung mit den bereits vom Bundesrat ergriffenen Massnahmen
bezüglich Vorgaben zu Lohnsystemen in den Spitälern. Eine Minderheit rund um
Mathilde Crevoisier Crelier (sp, JU) sprach sich hingegen für die Annahme des
Vorstosses aus. Die Jurassierin beabsichtigte damit, die Kantone bei deren Arbeiten zu
unterstützen und so sicherzustellen, dass mengenabhängige Vergütungssysteme bald
landesweit verboten seien. Damit blieb sie bei ihren Ratskolleginnen und Ratskollegen
jedoch ohne Erfolg. Das Stöckli schickte die Motion mit 26 zu 10 Stimmen bachab. 24

MOTION
DATE: 08.06.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Médicaments

Während der Frühjahrssession 2023 beugte sich der Ständerat über eine Motion Rösti
(svp, BE), welche die Zulassung von Medizinprodukten nach aussereuropäischen
Regulierungssystemen zum Inhalt hatte. Als Sprecher der SGK-SR sprach sich Erich
Ettlin (mitte, OW) gegen die Motion aus. Dies nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern
weil eine identische Motion Müller (fdp, LU; Mo. 20.3211) bereits von beiden Räten
angenommen worden sei. Gesundheitsminister Berset bestätigte, dass das
entsprechende Geschäft schon an den Bundesrat herangetragen worden sei. Auch
wenn dieser seine Vorbehalte habe, werde die damit verbundene Gesetzesänderung in
die Wege geleitet. Aus dem bereits von Kommissionssprecher Ettlin ausgeführten
formalen Grund empfehle der Bundesrat die Ablehnung der Motion Rösti.
Stillschweigend folgte die kleine Kammer diesem Antrag. 25

MOTION
DATE: 14.03.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidémies

Während der Wintersession 2023 nahm sich der Ständerat einer Motion Graf-Litscher
(sp, TG) zur Förderung salutogenetischer Aspekte bei der Prävention, Behandlung und
Nachsorge von Epidemien und Pandemien und zum Einbezug der
Komplementärmedizin an. Konkret galt es lediglich über die ersten beiden Ziffern des
Geschäfts zu befinden, da der Nationalrat die letzteren beiden bereits abgelehnt hatte.
Erich Ettlin (mitte, OW) erklärte, dass die SGK-SR den Vorstoss ablehne, da die darin
enthaltenen Anliegen überholt und die verlangten Anpassungen nicht zielführend seien.
Beispielsweise sei die Swiss National Covid-19 Science Task Force auf Ende März 2022
aufgelöst worden, weshalb Komplementärmedizin-Fachpersonen darin nicht mehr
Einsitz nehmen könnten. Zudem sei die Kommission der Ansicht, dass zusätzliche
Bestimmungen bezüglich der Zusammensetzung der EKP «zu starr und nicht sinnvoll»
seien. Bundesrätin Viola Amherd schloss sich diesen Worten an und empfahl im Namen
der Landesregierung ebenfalls die Ablehnung der Motion. Stillschweigend folgte das

MOTION
DATE: 18.12.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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Stöckli diesen Voten. 26

Recherche médicale

Die Motion der SGK-NR, mit der sie Gebühren und Auflagen für Forschung und
klinische Versuche mit nichtkommerziellen Medizinprodukten anpassen wollte, kam in
der Herbstsession 2022 in den Ständerat. Gemäss Kommissionssprecher Erich Ettlin
(mitte, OW) unterstütze die Kommission den Vorstoss, allerdings sei es ihr ein Anliegen,
dass die Sicherheit der Probandinnen und Probanden gewahrt werde. Unterstützung
soll insbesondere für Projekte angeboten werden, die noch nicht von anderen
Förderinstrumenten profitierten. In der Folge wurde der Vorstoss stillschweigend
angenommen. 27

MOTION
DATE: 26.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Assurances sociales

Assurance-maladie

In der Sommersession 2021 lehnte der Ständerat eine Motion von Erich Ettlin (mitte,
OW) zur Betreibung von OKP-Forderungen auf Pfändung anstatt auf Konkurs ab. Ettlin
störte sich daran, dass gegen im Handelsregister eingetragene Personen, also gegen
Selbständigerwerbende, bei ausstehenden OKP-Forderungen keine Pfändung, sondern
eine Konkursbetreibung eingeleitet werde. Damit gerieten die Unternehmen der
Betroffenen in Konkurs, obwohl es sich bei den ausstehenden Beträgen um
Privatschulden handle. Zudem seien Pfändungsverfahren schneller abgeschlossen als
Konkursverfahren und kämen den Kantonen dadurch deutlich günstiger. Schliesslich
mache es keinen Sinn, dass der Bund in dieser einen Situation auf Konkurs betreiben
könne, nicht aber in allen übrigen Situationen. Letzteres Argument entkräftete der
Ständerat jedoch gleich selbst: Der Beratung der Motion im Ständerat ging die Debatte
des Rates zur Änderung des Bundesgesetzes zur Bekämpfung des missbräuchlichen
Konkurses voraus. Dabei entschied sich die kleine Kammer dafür, zukünftig auch
generell eine Betreibung durch den Staat auf Konkurs zu erlauben, also beispielsweise
bei offenen Steuerrechnungen. Vor diesem Hintergrund mache es «gar keinen Sinn
mehr», diese Betreibung auf Konkurs bei OKP-Forderungen zu streichen,
argumentierte Andrea Caroni (fdp, AR) für die Kommission. Dies sah die grosse
Mehrheit des Rats ähnlich und lehnte die Motion mit 33 zu 3 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) ab. 28

MOTION
DATE: 31.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Marktrückzüge von bewährten und günstigen Arzneimitteln stoppen wollte Jakob Stark
(svp, TG) mit einer Motion, die er im Juni 2021 einreichte. So sei gemäss einem Bericht
des BWL insbesondere die «Versorgungssicherheit bei seit langem eingeführten, nicht
patentgeschützten, kostengünstigen und für die medizinische Grundversorgung
unabdingbaren Wirkstoffen und Fertigarzneimitteln» gefährdet, indem gerade diese
Medikamente immer häufiger aus dem Schweizer Markt zurückgezogen würden. Das
Anbieten von günstigen Arzneimitteln in der Schweiz sei beispielsweise aufgrund des
Zulassungsverfahrens oder der Dreijahresüberprüfung durch das BAG in Anbetracht des
kleinen Absatzmarktes für die Vertreibenden zu aufwändig und zu teuer. Durch den
Bund erzwungene Preissenkungen im Rahmen der Überprüfung der Arzneimittelpreise
würden gewisse dieser Produkte unwirtschaftlich machen, befürchtete der Motionär.
Um die Versorgung in der Schweiz sicherzustellen, verlangte Stark deshalb, dass das EDI
die laufenden Preisüberprüfungen aller Arzneimittel der Spezialitätenliste mit einem
Stückpreis unter CHF 20 stoppe und deren Preise auf dem Stand von 2018 belasse.
Zukünftig sollen die Überprüfungen bei den entsprechenden Medikamenten nur noch
alle 10 Jahre durchgeführt werden und dabei auch die Versorgungssicherheit und die
Unabhängigkeit vom Produktionsstandort Asien als Kriterien berücksichtigt werden. In
seiner Begründung verwies Stark überdies auf die Motion Humbel (mitte, AG; Mo.
17.3828) mit einem bisher nicht erfüllten Auftrag an den Bundesrat, «ein differenziertes
Preisüberprüfungssystem für Arzneimittel zu schaffen». Der Bundesrat argumentierte
in seiner Stellungnahme, dass das KVG keinen Überprüfungsstopp der Arzneimittel
unter CHF 20 erlaube, wohl aber einen Verzicht auf eine Preissenkung aufgrund der
Versorgungssicherheit. Entsprechend habe das BAG zwischen 2017 und 2020 in 26
Fällen auf eine Preissenkung verzichtet und in 15 Fällen gar eine Preiserhöhung
bewilligt. Die Motion beantragte er zur Ablehnung, zumal er im zweiten
Massnahmenpaket bereits eine entsprechende Regelung für eine differenzierte
Überprüfung vorsehe. 

MOTION
DATE: 27.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession 2021 begründete Jakob Stark seine Motion im Ständerat und
betonte, er wolle sicherstellen, dass die Preise der entsprechenden Arzneimittel bis zur
Umsetzung des bundesrätlichen Vorschlags auf dem Niveau von 2018 belassen werden
können. Damian Müller (fdp, LU) kritisierte die Motion scharf und betonte insbesondere
die Wichtigkeit der dreijährlichen Preisüberprüfung. So seien die Medikamentenpreise
in der Schweiz generell zu hoch, nicht zu tief, und diese Preisüberprüfung diene eben
genau ihrer Senkung. Entsprechend solle man keinesfalls eine funktionierende
Massnahme zur Senkung der Kosten ausser Kraft setzen. Nach einem Ordnungsantrag
von Erich Ettlin (mitte, OW), der diese Frage im Rahmen der Beratung des ersten
Kostendämpfungspakets in der Kommission debattieren wollte, entschied sich der
Ständerat mit 33 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung dafür, die Motion der SGK-SR zur
Vorberatung zuzuweisen. 29

In Zusammenhang mit der Beratung des Entwurfes ihrer Schwesterkommission zur
Einführung einer einheitlichen Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im
stationären Bereich (EFAS) reichte die SGK-SR im März 2022 eine Motion ein, mit der
sie eine Überprüfung der Kostenneutralität forderte. So möchte man zwar gemäss
Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) die Kostenbeteiligung der Kantone, die
aufgrund der Durchschnittszahlen von 2016 bis 2019 berechnet worden war, fix ins
Gesetz schreiben, gleichzeitig aber die Möglichkeit offen lassen, die Höhe dieser
Beteiligungen zukünftig anzupassen, falls die Zahlen veraltet sind und die
Kostenneutralität nicht mehr gegeben ist. Der Bundesrat zeigte sich mit der Motion
einverstanden, verwies jedoch darauf, dass die Überprüfung der Zahlen erst nach
Inkrafttreten der einheitlichen Finanzierung möglich sei. Stillschweigend nahm der
Ständerat die Motion in der Wintersession 2022 an. 30

MOTION
DATE: 30.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem sich der Nationalrat im Jahr zuvor für eine von Thomas de Courten (svp, BL)
übernommene Motion Brand (svp, GR) für schweizweit anwendbare Klassifikationen
zur Erhebung und Bearbeitung von Diagnosen ausgesprochen hatte, diskutierte der
Ständerat den Vorschlag in der Herbstsession 2022. Die SGK-SR hatte die Motion mit
Stichentscheid des Präsidenten Erich Ettlin (mitte, OW) knapp zur Ablehnung beantragt.
Da der Bundesrat einen Grundlagenbericht zur medizinischen Kodierung im
ambulanten Bereich für die nächsten Monate in Aussicht gestellt habe, erübrige sich
die Motion, begründete die Kommissionsmehrheit ihren Antrag. Diesem folgte die
kleine Kammer stillschweigend und lehnte die Motion ab. 31

MOTION
DATE: 20.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2021, S. 975
2) AB SR, 2021, S. 975; Mo. 21.3722
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